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Entscheidungserhebliche Gründe

zum Beschluss des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs.  1
Satz 1 SGB V in seiner 648. Sitzung (schriftliche
Beschlussfassung) zur Änderung des Einheitlichen
Bewertungsmaßstabes (EBM) mit Wirkung vom 1. Januar 2023
bis 31. Dezember 2023

1. Rechtsgrundlage

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband vereinbaren
gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V im Bewertungsausschuss den Einheitlichen
Bewertungsmaßstab (EBM).

2. Regelungshintergrund und -inhalt

Der Bewertungsausschuss hat in seiner 640. Sitzung am 29. März 2023 einen Beschluss
zur Aufnahme eines Anhang 7 zum EBM (befristete Abrechnung zusätzlicher
Stromkosten) gefasst.

Mit diesem Beschluss erfolgen verschiedene Detailänderungen zu den im Anhang 7
festgelegten Fristen sowie den Grundlagen zur Bestimmung der zusätzlichen
Stromkosten in besonderen Fällen, in denen der Praxis die vorgesehenen Angaben nicht
vorliegen.

3. Inkrafttreten

Der Beschluss tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 in Kraft.


